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 Veröffentlicht am 30.03.2004

Index

L82007 Bauordnung Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

BauO Tir 2001 §33 Abs5;

Rechtssatz

Ein rechtliches Interesse einer Partei an einer bescheidmäßigen Feststellung ist gegeben, wenn der

Feststellungsbescheid für die Partei ein notwendiges Mittel zweckentsprechender Rechtsverfolgung oder

Rechtsverteidigung oder ein geeignetes Mittel zur Beseitigung aktueller oder zukünftiger Rechtsgefährdung ist. Ein rein

wissenschaftliches, wirtschaftliches oder politisches Interesse kann hingegen die Erlassung eines

Feststellungsbescheides nicht rechtfertigen.

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung

Feststellungsbescheide
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